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Regeste

Pfändungsvollzug | Schuldbetreibungs- und Konkursrecht

Erwägungen

E. 1
Die Ausgleichskasse des Kantons Bern (Gläubigerin) betreibt den Beschwerdeführer für Fr.
280.05 nebst Zins und Kosten (Betreibung Nr. xxx des Betreibungsamtes
Emmental-Oberaargau, Dienststelle Emmental). Am 22. September 2023 vollzog das
Betreibungsamt in der Gruppe Nr. yyy die Pfändung. Am 2. Oktober 2023 teilte das
Betreibungsamt dem Beschwerdeführer mit, dass die Gläubigerin an der Pfändung
teilnehme. Am 10. Oktober 2023 erhob der Beschwerdeführer Beschwerde beim
Obergericht des Kantons Bern. Mit Entscheid vom 16. Oktober 2023 wies das Obergericht
die Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat. Dagegen hat der Beschwerdeführer am 26.
Oktober 2023 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht erhoben. Das
Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerde dem Bundesgericht übermittelt. Mit
Eingaben vom 22. November und 4. Dezember 2023 hat der Beschwerdeführer die
Beschwerde ergänzt. Das Bundesgericht hat die Akten beigezogen.

E. 2
Der Beschwerdeführer hat den angefochtenen Entscheid am 18. Oktober 2023 in Empfang
genommen. Die zehntägige Beschwerdefrist ( Art. 100 Abs. 2 lit. a BGG ) ist demnach nach
der Verlängerung über das Wochenende ( Art. 45 Abs. 1 BGG ) am Montag, 30. Oktober
2023, abgelaufen. Die Eingaben vom 22. November und 4. Dezember 2023 sind damit
verspätet. Auf sie ist nicht einzugehen. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers
geht es vorliegend nicht um die Verweigerung oder Verzögerung eines obergerichtlichen
Entscheids, wogegen jederzeit Beschwerde geführt werden kann ( Art. 100 Abs. 7 BGG ).

E. 3
Nach Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Beschwerdebegründung in gedrängter Form darzulegen,
inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Die beschwerdeführende Partei hat in
gezielter Auseinandersetzung mit den für das Ergebnis des angefochtenen Entscheides
massgeblichen Erwägungen aufzuzeigen, welche Rechte bzw. Rechtsnormen die
Vorinstanz verletzt haben soll ( BGE 140 III 86 E. 2; 140 III 115 E. 2).

E. 4
Das Obergericht hat erwogen, der Beschwerdeführer mache geltend, die betriebene
Forderung durch eine Wechselzahlung an die Gläubigerin beglichen zu haben. Er mache
jedoch nicht geltend, dass das Betreibungsamt eine Anzeige der Gläubigerin über eine
Wechselzahlung übersehen habe. Er rüge damit nicht, dass das Betreibungsamt einen Fehler



begangen habe. Soweit er beantrage, dass das Betreibungsamt die Betreibung infolge
Wechselzahlung an die Gläubigerin aufhebe, ohne dass die Gläubigerin das Betreibungsamt
darüber informiert habe, gehe es um eine materiellrechtliche Frage, für die die
Aufsichtsbehörde nicht zuständig sei. Der Beschwerdeführer mache sodann geltend, er habe
dem Betreibungsamt zwei Wechsel übertragen. Nur die vorbehaltlose und wirkliche
Zahlung - so das Obergericht - bringe die Schuld nach Art. 12 Abs. 2 SchKG zum
Erlöschen. Die Entgegennahme von Zahlungssurrogaten (z.B. Wechsel) führten nicht zum
Erlöschen der Schuld.

E. 5
Der Beschwerdeführer beharrt darauf, dass er die Forderung durch Übertragung von
"promissory notes" an das Betreibungsamt beglichen habe. Er äussert sich weitschweifig
zum Wechselrecht und verlangt die Einholung eines Gutachtens von Prof. Dr. Hans Caspar
von der Crone. Eine genügende Auseinandersetzung mit den obergerichtlichen
Erwägungen, insbesondere zu Art. 12 Abs. 2 SchKG , fehlt. Die Berufung auf Art. 29 BV ,
Art. 6 EMRK und weitere verfassungsmässige Rechte ändert daran nichts. Der
Beschwerdeführer wirft sodann dem Betreibungsamt vor, ihm die Einsicht in die Akten
verweigert zu haben. Dies hätte er vor Obergericht rügen müssen. Ausserdem verlangt er
Schadenersatz. Er geht jedoch nicht auf die obergerichtliche Erwägung ein, wonach die
Aufsichtsbehörde dafür nicht zuständig sei. Die Beschwerde enthält offensichtlich keine
hinreichende Begründung. Der Abteilungspräsident tritt auf sie im vereinfachten Verfahren
nicht ein ( Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG ).

E. 6
Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Gerichtskosten ( Art.
66 Abs. 1 BGG ). Es besteht kein Anlass, die Kosten - wie vom Beschwerdeführer verlangt
- von vornherein auf die Staatskasse zu nehmen.
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